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öffentlich-wirtschaftliche Kriterien 
der Privatisierung
Peter Jäger, München

Die gegenwärtige Privatisierungsdebatte wird stark von haushaltspolitischen Problemen geprägt. Eine 
solche Betrachtungsweise ist aber einseitig und führt nicht unbedingt zu sachgerechten Lösungen. 
Welche Kriterien müssen entsprechenden Entscheidungen zugrunde gelegt werden?

FINANZPOLITIK

Die gegenwärtige Diskussion über den Sinn 
einer Übertragung von staatlichen bzw. kom

munalen Aufgaben, die bisher von öffentlichen 
Betrieben wahrgenommen werden, auf private 
Unternehmungen (Privatisierung) ist durch die 
schwierige finanzielle Situation der Gebietskörper
schaften entscheidend geprägt worden. Einen für 
die Richtung der Auseinandersetzung um diese 
Frage besonders wirksamen Beitrag hat der 
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) mit seinem im August 1975 
veröffentlichten Gutachten „Zur Lage und Entwick
lung der Staatsfinanzen in der Bundesrepublik 
Deutschland“ ’ ) geleistet. In diesem Beitrag wird 
die Privatisierung als ein mögliches Mittel zur 
Reduzierung der Haushaltsdefizite empfohlen. 
Dieser Rat wurde von den meisten, die seitdem 
zum Thema Stellung bezogen haben, bereitwillig 
als Richtschnur und hervorragendes Kriterium für 
die eigene Beurteilung von Privatisierungsvor
schlägen herangezogen 2).

Überlegungen zur Privatisierung mit solchen zur 
Haushaltsentlastung zu verknüpfen, scheint auf 
den ersten Blick auch plausibel zu sein, läßt sich 
doch vorstellen, daß die Übertragung „defizitärer“ 
(aber eben nur solcher!) öffentlicher Aufgaben auf

!) B u lle t in  d e r  B u n d e s re g ie ru n g  N r. 103 v o m  16. A u g u s t 1975, 
S . 1001 ff.

2) V g l. z . B. D e u ts c h e r S tä d te ta g : P r iv a tis ie ru n g  ö ffe n t lic h e r  A uf
g a b e n , R e ih e  A : D S T -B e iträ g e  z u r  K o m m u n a lp o lit ik , H . 2, Köln  
1976, S . 6 u. 8.

Dr. Peter Jäger, 34, Dipl.-Kaufmann und 
W irtsch.-Ingenieur, ist wissenschaftlicher 
Assistent am Institut für Verkehrswirtschaft 
und öffentliche Wirtschaft der Universität 
München.

Private im einen oder anderen Fall die Ausgaben 
öffentlicher Haushaltswirtschaften vermindert. So 
mag es z. B. sein, daß sich hier und da private 
Unternehmungen finden lassen, die bereit sind, 
bisher nicht ihre Kosten deckende öffentliche Lei
stungen mit vorerst unveränderten Entgelten zu 
übernehmen, auch wenn sie nicht mit öffentlichen 
Zuschüssen zur Deckung daraus etwa entstehen
der Verluste rechnen können. Es ist möglicher
weise ihre vergleichsweise günstige Kostenstruk
tu r3) und die mit der Erstellung der fraglichen Lei
stungen verbundene bessere Ausnützung der Be- 
schäftlgungsdegression der Kosten, die sie zu 
einer solchen Entscheidung befähigen.

Die Vermengung dieser beiden öffentlich-wirt- 
schaftlichen Probleme fordert aber auch zur grund
sätzlichen Kritik heraus. Der Wissenschaftliche 
Beirat der Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft 
und Gemeinwirtschaft hat in seiner Gegendarstel
lung zum Gutachten des Wissenschaftlichen Bei
rats beim BMF4) zu Recht darauf aufmerksam 
gemacht, daß durch die vordergründige Verknüp
fung von Fragen des Abbaus von Haushaltsdefi
ziten mit jenen der Privatisierung die Gefahr be
steht, eine „schiefe Logik“ 5) entstehen zu lassen. 
Denn mit ersteren sind —  zweifellos besonders 
gewichtige und dringend zu lösende —  finanzpoli
tische Probleme angesprochen, mit letzteren hin
gegen die Probleme, die bei der politischen Ent
scheidung darüber zu bewältigen sind, „ob ge-

3) V g l. z . B . d ie  A rg u m e n te , d ie  d ie s b e z ü g lic h  s e ite n s  d e r  S ta n 
d e s o rg a n is a tio n e n  p r iv a te r  O m n ib u s u n te rn e h m e r  a n g e fü h rt w e r 
d e n , so e tw a  b e i W . O  e  I e  r t  : R e p r iv a t is ie ru n g  d e s  ö ffe n tlic h e n  
P e rs o n e n n a h v e rk e h rs , w o  u n d  w ie ? , in : D e r  P e rs o n e n v e rk e h r, 
27. J g . (1976), H . 4, S . 108 ff.

4) V g l. W is s e n s c h a ft lic h e r  B e ira t  d e r  G e s e lls c h a ft fü r  ö ffe n t lic h e  
W irts c h a ft und  G e m e in w ir ts c h a ft:  P r iv a tis ie ru n g  ö ffe n t lic h e r  U n te r 
n e h m e n  — k e in  M itte l z u m  A b b a u  v o n  H a u s h a lts d e fiz ite n . S c h r if
te n re ih e  d e r  G e s e lls c h a ft fü r  ö ffe n t lic h e  W irts c h a ft u nd  G e m e in 
w irts c h a ft e . V . ,  H . 13, B e r lin  1976, in s b e s . S . 10 ff.

5) E b e n d a , S . 11.
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wisse Leistungen als öffentliche Aufgabe —  aus 
wohlüberlegten Gründen —  durch öffentliche Ein
richtungen und Unternehmen zu erbringen sind, 
auch dann, wenn dies nur über eine Erhöhung 
der .Staatsquote' durchzuführen ist“ 6).

Die Gründe für die Entscheidung, öffentliche Auf
gaben entweder durch öffentliche Betriebe erfüllen 
zu lassen oder Privaten zur Disposition zu stellen, 
sind im wesentlichen andere als jene der Ent
scheidung über die Mittelaufbringung für den 
Haushaltsausgleich. Die Privatisierung vornehm
lich unter dem Gesichtspunkt einer etwa zu erzie
lenden Haushaltsentlastung zu beurteilen, ist des
halb höchst einseitig und führt keinesfalls zu einer 
sachgerechten Lösung des Entscheidungsproblems. 
Die für nötig erachtete Korrektur verlangt, daß Kri
terien erarbeitet werden, nach denen die Privati
sierungsfrage sachgerecht beantwortet werden 
kann. In diesem Beitrag stehen die ökonomischen, 
genauer: die öffentlich-wirtschaftlichen und damit 
auch wirtschaftspolitischen Kriterien der Privati
sierung im Mittelpunkt des Interesses. Gegenstand 
der Betrachtung ist die Frage der Privatisierung 
öffentlicher Aufgaben, nicht die vergleichsweise 
einfach zu lösende Frage der Privatisierung von 
Annexaufgaben (z. B. Reinigungs-, Datenverarbei- 
tungs-, Fortbildungs-, Bewachungsaufgaben) öffent
licher Betriebe.

Wirtschaftsordnung und Zweckmäßigkeit

Ob die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse wei
terhin von der öffentlichen Hand oder nunmehr 
von Privaten wahrgenommen werden soll, ist 
erstens eine Frage, die an das Grundsätzliche 
unserer Wirtschaftsordnung rührt. Sie tangiert 
nämlich das Problem, ob die (zunehmende) öffent
liche Wirtschaftstätigkeit mit der freiheitlich-indi
vidualistischen, dem Prinzip nach marktwirtschaft
lichen Ordnung vereinbar ist.

Die Privatisierung ist zweitens eine Angelegenheit 
der Zweckmäßigkeitsprüfung und damit des Effi
zienzvergleichs, wenn der Begriff der Effizienz nur 
weit genug, nämlich problemadäquat gefaßt wird. 
Letzteres hat wegen der Dimensionen öffentlicher 
Aufgaben dadurch zu geschehen, daß in den Be
griff der Effizienz zum einen nicht nur quantitative, 
sondern auch qualitative Komponenten einge
schlossen werden. Zum anderen sind nicht nur 
die vom herkömmlichen Rechnungswesen ermittel
ten (erwerbswirtschaftlichen) Erfolgselemente ein
zubeziehen, sondern auch alle entscheidungsrele
vanten sozialökonomischen.

Was die zuerst angesprochene wirtschaftsord
nungspolitische Grundsatzfrage angeht, so ist all

6) Ebenda.

jenen, die im öffentlichen Eigentum an Betrieben 
einen ausreichenden Grund für deren Existenz 
sehen und deshalb Privatisierungsmaßnahmen 
generell für unnütz halten, die subsidiäre Funktion 
öffentlicher Betriebe bewußt zu machen. Die Sub
sidiarität öffentlichen Wirtschaftens stellt gewisser
maßen den Leitgedanken (unter anderem auch) 
für Privatisierungsüberlegungen dar. Mit der in 
praxi weiterhin anzustellenden Zweckmäßigkeits
prüfung sollen die Chancen und Risiken möglichst 
treffsicher abgeschätzt werden, die, vom Stand
punkt des öffentlichen Auftraggebers aus gese
hen, mit einer Privatisierung verbunden sein kön
nen. Dafür werden zuerst Vorstellungen darüber 
benötigt, welche Effizienz bei der Aufgabenerfül
lung durch öffentliche Betriebe zu erwarten ist. 
Gelingt die Ermittlung der öffentlich-wirtschaft
lichen Effizienz, kann diese im konkreten Fall als 
Maßstab für den Effizienzvergleich und damit als 
Kriterium für die Privatisierungsentscheidung ver
wandt werden.

Lückenbüßerfunktion öffentlicher Betriebe

Der privatwirtschaftliche und der öffentlich-wirt- 
schaftliche Sektor haben in wirtschaftsordnungs
politischer Sicht nicht dasselbe Gewicht. In einer 
prinzipiell marktwirtschaftlichen Ordnung ist im 
Zweifelsfall marktwirtschaftlichen Lösungen wirt
schaftlicher Probleme der Vorzug zu geben, d. h., 
sie rangieren grundsätzlich vor öffentlich-wirt- 
schaftlichen Mitteln und Wegen. Eine solche Wirt
schaftsordnung kann deshalb als imparitätisch- 
dualistisch bezeichnet werden7). Einem Wachstum 
der öffentlichen Wirtschaft ungezügelten Lauf zu 
lassen, hieße in Kauf zu nehmen, daß ab einer 
gewissen Schwelle in steigendem Maße die Vor
teile vernichtet werden, die eine von der Markt
wirtschaft entscheidend geprägte und von der 
öffentlichen Wirtschaft ergänzte Wirtschaftsord
nung zu bieten vermag. Die einer solchen Entwick
lung überlassene Gesellschaftswirtschaft würde 
wegen der zu großen Teilen andersgearteten, 
nicht-marktwirtschaftlichen Strukturelemente der 
öffentlichen Wirtschaft verwaltungswirtschaftliche 
Züge annehmen. Der geeignete Weg, dies zu ver
hindern, besteht unter anderem darin, daß die 
öffentliche Hand dem privatwirtschaftlichen Bemü
hen um Leistungsangebote möglichst großen Spiel
raum beläßt. Sie kann sich darauf beschränken, 
die für das Funktionieren der Gesellschaft im all
gemeinen und ihrer freiheitlich-individualistischen 
Wirtschaft im besonderen notwendigen Vorausset
zungen zu schaffen, und nur beim Vorliegen be
sonderer, überwiegend in marktwirtschaftlichen

7) D ie  D u a lis m u s -K o n z e p tio n  g e h t a u f H a n s  R itsch l zu rü c k . V g l. 
z u le tz t  H . R i t s c h l :  M a rk tw ir ts c h a ft u n d  G e m e in w irts c h a ft, 
S c h r if te n re ih e  G e m e in w ir ts c h a ft,  N r . 9 , 2. A u f l. ,  F ra n k fu r t/M a in  
1975.
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Unzulänglichkeiten zu suchender Gründe komple
mentäre Leistungsangebote bereitstellen.

Wenigstens in bezug auf das Letztgenannte kann 
durchaus treffend und ohne damit eine Gering
schätzung zu verbinden, von einer Lückenbüßer
funktion 8) gesprochen werden, die öffentliche Be
triebe in unserer Gesellschaftswirtschaft erfüllen. 
Das Vorhandensein marktwirtschaftlich ausgespar
ter Lücken und die öffentliche Aufgabe, diese aus
zufüllen, rechtfertigen die Existenz öffentlicher 
Betriebe. Solche Lücken entstehen vor allem da
durch, daß private Unternehmungen manche Ver- 
und Entsorgungsaufgaben mangels ausreichender 
Verdienstchancen nicht wahrnehmen oder be
stimmte Leistungen nicht im gesellschaftlich ge
wünschten Maße erbringen9). Die solcherart mit 
der Lückenbüßerthese gelieferten Begründungen 
für das öffentlich-wirtschaftliche Tätigwerden sind 
allerdings nicht genügend eingrenzend und zu 
wenig konkret, um die Gefahr zu bannen, daß die 
öffentliche Wirtschaft einen unangemessen hohen 
Anteil an der Gesamtwirtschaft erringt. Sie lassen 
aber auch nicht annähernd vollständig den heu
tigen und künftigen Bestand an öffentlichen Auf
gaben erkennen. Mit diesen Begründungen kann 
weder die Forderung gestützt werden, daß der 
derzeitige Staatsanteil zu reduzieren sei, noch 
jene, daß dies mittels Privatisierung zu qeschehen 
habe 10).

Privatisierungskalküle als Daueraufgabe

Die Gründe, die dafür sprechen, daß sich die 
öffentliche Hand eigener Betriebe zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben bedient, können nicht allgemein, 
sondern nur im einzelnen Fall hinreichend sinn
fällig bestimmt werden. Die mit der Maxime der 
grundsätzlichen Bevorzugung privatwirtschaft
licher Lösungen und der Lückenbüßerfunktion 
öffentlicher Leistungsangebote verbundenen Vor
stellungen bieten für solche politischen Einzelfall
entscheidungen nur eine grobe, wenn auch unver
zichtbare Richtschnur. Sie hält die Zuständigen 
dazu an nachzuprüfen, ob für die jeweilige Auf
gabenerfüllung statt öffentlicher Betriebe private 
Unternehmungen in Frage kommen, und läßt Pri
vatisierungskalkulationen zur Daueraufgabe wer
den. Damit ist die Notwendigkeit belegt, die öffent
lich-betriebliche Aufgabenerledigung ständig auf 
ihre Privatisierungsmöglichkeiten hin auszuloten.

8) Z u  d ie s e r  v g l. T . T h i e m e y e r :  G e m e in w irts c h a ftlic h k e it  
a ls  O rd n u n g s p r in z ip . G ru n d le g u n g  e in e r  T h e o r ie  g e m e in n ü tz ig e r  
U n te rn e h m e n , B e r lin  1970, S . 24 f.

9) V g l.  d a z u  K . O e t t l e :  G re n z e n  u nd  M ö g lic h k e ite n  e in e r 
u n te rn e h m u n g s w e is e n  F ü h ru n g  ö ffe n t lic h e r  B e tr ie b e , in : Die in 
fo rm ie r te  U n te rn e h m u n g , F e s ts c h rift fü r  M a x  R e m b e c k , hrsg. 
v o n  H . R ü h l e  v o n  L i l i e n s t e r n ,  B e r lin  1972, S . 131 f.

10) D ie s e  F o rd e ru n g e n  fin d e n  s ich z . B . in  d e r  n e u e s te n  D enk
s ch rift d e r  A k tio n s g e m e in s c h a ft S o z ia le  M a rk tw irts c h a ft: D ie  
w irk lic h e n  R e fo rm e n  s te h e n  noch a u s . E n tla s tu n g  d e r  öffent
lich e n  H a u s h a lte  du rc h  m e h r E h r lic h k e it,  in : M a rk tw irts c h a ftlic h e r  
S p e z ia l-D ie n s t ,  S o n d e ra u s g a b e , N r. 34, 1975, S . 6.

WIRTSCHAFTSDIENST 1976/XI

Aus dem vorgestellten wirtschaftsordnungspoliti
schen Leitbild ist des weiteren abzuleiten, daß 
solche Tätigkeiten der Privatisierung anzuempfeh
len sind, die die öffentliche Hand ausschließlich 
wegen der Erwerbserzielung selbst wahrnimmt. 
Denn die allein diesem und nicht einem öffentlich
wirtschaftlichen Sinn gewidmeten Unternehmun
gen öffentlicher Eigentümer sind systemfremde 
Elemente unserer WirtschaftsordnungT1).

Dem oft angeführten Argument, diese Unterneh
mungen seien durch ihre gemeinnützige Gewinn
verwendung existenzberechtigt, kann nicht gefolgt 
werden. Wenn es allgemein gültig wäre, könnte 
mit ihm auch eine gänzlich sozialisierte Gesell
schaftswirtschaft gerechtfertigt werden. Das Er
werbsstreben ist offensichtlich keine öffentliche 
Aufgabe und das allein darauf gerichtete Wirt
schaften der öffentlichen Hand ist mit der für sie 
maßgeblichen subsidiären Funktion nicht zu ver
einbaren.

Diesem wirtschaftsordnungspolitischen Verständ
nis widerspricht es aber keineswegs, wenn öffent
liche Betriebe in Erfüllung öffentlicher Leistungs
aufgaben gelegentlich oder dauernd Gewinne er
zielen. Zwar können dem aus anderen Überlegun
gen heraus gewisse Grenzen gesetzt sein. So kann 
etwa die öffentlich-betriebliche Gewinnerwirtschaf
tung als besteuerungsähnlicher Vorgang begriffen 
werden, dessen Ausmaß weitgehend der demo
kratisch legitimierten Beschlußfassung entzogen 
ist. Im hier aufgeworfenen Zusammenhang wäre 
es jedoch völlig abwegig, davon auszugehen, daß 
jegliches erwerbswirtschaftlich erfolgreiche öffent
liche Wirtschaften a priori der Privatisierung an
heimzustellen sei, wie es etwa mit dem des öfteren 
zu hörenden Schlagwort „Privatisierung der Ge
winne —  Sozialisierung der Verluste“ 12) zum Aus
druck kommt! Der wirtschaftsordnungspolitische 
Leitgedanke regelt das Verhältnis zwischen öffent- 
lich-wirtschaftlichem und privatwirtschaftlichem 
Sektor keinesfalls derart, daß ersterem verlust
bringende und letzterem gewinnbringende Auf
gaben zuzuordnen wären. Anders ausgedrückt: Er 
macht nicht gewinnbringende zu privaten und ver
lustbringende zu öffentlichen Aufgaben. Die Frage 
ist also nicht, ob öffentliche Überschußbetriebe zu 
privatisieren sind oder nicht, sondern vielmehr, 
ob der hauptsächliche Zweck des öffentlichen 
Wirtschaftens mit unserer Wirtschaftsordnung kon
form geht oder nicht.

Sieht man von dem Fall ab, daß sich die Privati
sierung für Unternehmungen der öffentlichen Hand

n ) V g l. auch  K . O e t t l e :  ö ffe n t lic h e  B e tr ie b e , in : H a n d w ö rte r 
buch d e r  B e tr ie b s w ir ts c h a ft, 4 . A u f l. ,  2. B d ., S tu ttg a r t 1975, 
S p . 2792 f.

12) K. H i r c  h e  : D ie  K o m ö d ie  d e r  P r iv a tis ie ru n g . D e r K a m p f  
um  d ie  ö ffe n t lic h e  W irts c h a ft, 2 . A u f l. ,  K ö ln  1959, S . 81; v g l. 
auch d ie  d o r t g e ü b te  K r it ik  an  d ie s e m  S c h la g w o rt!
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anbietet, die ausschließlich um erwerbswirtschaft
licher Erfolge willen wirtschaften, reichen aus den 
genannten Gründen wirtschaftsordnungspolitische 
Überlegungen für Privatisierungskalküle nicht aus. 
Es müssen Zweckmäßigkeitsüberlegungen hinzu
treten, mit denen zu prüfen ist, ob die jeweilige 
Aufgabe öffentlich-betrieblich oder privatunterneh
merisch effizienter erfüllt werden kann. Dabei ver
bietet es sich, als Ausgangspunkt jenes häufig 
anzutreffende Zerrbild zu wählen, mit dem be
hauptet wird, öffentliches Wirtschaften sei von 
vornherein ineffizienter, „weniger rationell“ 13) als 
privates Wirtschaften.

Unzulässige Effizienzmaßstäbe

Die unterstellte hohe Effizienz der Privatwirtschaft 
wird regelmäßig damit begründet, daß bei dieser 
schon der Wettbewerbsdruck und die Rentabilitäts- 
strebigkeit zum „verbilligenden Vorteil wirtschaft
lichen Denkens“ u) führen würde, die hohe Ren
dite das „Zeichen der richtigen Verbraucherbedie
nung“ 15) sei. Diesen Ansichten liegt ein zwei
facher Irrtum zugrunde. Es wird dabei erstens 
verkannt, daß das, was das effiziente, das ratio
nale Wirtschaften ausmacht, nicht ohne Bezug auf 
die materialen Wirtschaftszwecke festgestellt wer
den kann und daß sich die beiden Wirtschafts
typen gerade darin wesentlich unterscheiden. Der 
erwerbswirtschaftliche Erfolgsmaßstab wird unzu
treffend und daher unzulässig verallgemeinert. 
Betriebe, denen die hohe Rendite fehlt, werden 
als ineffizient diskreditiert, auch wenn sie —  wie 
die öffentlichen Betriebe —  entweder überhaupt 
nicht oder nicht in der Hauptsache der Rentabilität 
wegen wirtschaften.

Nimmt man zum anderen zugunsten der Verfechter 
der obigen Behauptungen an, sie würden zwi
schen Rentabilität und Wirtschaftlichkeit unter
scheiden und der Meinung sein, daß die privat
wirtschaftliche Leistungserstellung mit geringerem 
Mitteleinsatz bewerkstelligt wird als die vergleich
bare öffentlich-wirtschaftliche, so mag dies in viel
leicht nicht wenigen Fällen tatsächlich zutreffen. 
Der dafür angeführten Begründung muß jedoch 
widersprochen werden. Die These, nur der Wett
bewerbsdruck und die Rentabilitätsstrebigkeit wür
den gleichsam automatisch zu hoher einzelwirt
schaftlicher Wirtschaftlichkeit führen, ist unhaltbar. 
Einerseits findet sich unwirtschaftliches Verhalten 
auch bei privaten Unternehmen, sogar bei solchen, 
die eine hohe Rentabilität erwirtschaften. Anderer
seits läßt sich wirtschaftliches Handeln beispiels
weise mit der Vorgabe von Leistungs- und Kosten

13) A k tio n s g e m e in s c h a ft S o z ia le  M a rk tw ir ts c h a ft:  D ie  w irk lic h e n  
R e fo rm e n  s te h e n  noch a u s , a . a . O ., S . 6.

14) E b e n d a ; v g l. d o r t a uch  S . 5.

15) E b e n d a , S . 7.

normen sowie mit Soll-Ist-Vergleichen selbst bei 
jenen öffentlichen Betrieben gewährleisten, die 
ihre Leistungen unentgeltlich abgeben. Leistungs
und Kostenbewußtsein ist kein privatwirtschaft
liches Privileg!

öffentlich-wirtschaftliche Effizienz

Ausschlaggebend bei der fraglichen Zweckmäßig
keitsprüfung sind nicht erwerbswirtschaftliche, 
sondern öffentlich-wirtschaftliche Effizienzkriterien. 
Wenn zu kalkulieren ist, ob eine an sich öffent
liche Aufgabe künftig von Privaten wahrgenommen 
werden soll, sind an die in Frage kommende 
privatwirtschaftliche Aufgabenerfüllung dieselben 
Maßstäbe anzulegen, die für die öffentlich-wirt- 
schaftliche Aufgabenerledigung gelten. Vorausge
setzt wird dabei, daß der politische Auftraggeber 
seine Ansprüche, die er hinsichtlich der Aufgaben
erledigung und der Möglichkeit ihrer Beeinflus
sung hat, nicht danach differenziert, ob sich ein 
öffentlicher Betrieb oder eine private Unterneh
mung der Aufgabe annimmt. Diese Voraussetzung 
wäre nicht erfüllt, wenn der politische Auftraggeber 
für den Privatisierungsfall beispielsweise bereit 
ist, geringere private Bereithaltungskapazitäten 
und damit höhere kollektive Versorgungsrisiken 
hinzunehmen. Kann dies außer Betracht bleiben, 
ist eine Privatisierung dann zu empfehlen, wenn 
Private die Aufgabe vermutlich mindestens mit der 
gleichen Effizienz erfüllen wie die jeweils von 
öffentlichen Betrieben erreichbare öffentlich-wirt- 
schaftliche Effizienz.

Damit problemadäquate, gut fundierte Privatisie
rungsentscheidungen getroffen werden können, 
ist also zunächst die jeweilige öffentlich-wirtschaft
liche Effizienz der Aufgabenerfüllung zu ermitteln. 
Sodann ist zu prüfen, ob Private in der Lage sind, 
diesem Maßstab zu entsprechen. Auf einen auf 
dieser Basis aufgebauten Effizienzvergleich stellt 
offenbar auch der Gesetzgeber ab, wenn er z. B. 
in der Gemeindeordnung des Freistaates Bayern 
festlegt, daß eine Gemeinde sogenannte wirt
schaftliche Unternehmen unter anderem nur dann 
errichten, übernehmen oder erweitern darf, wenn 
„der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich 
durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt wer
den kann“ 16).

Erläuterungsbedürftig ist, was unter öffentlich
wirtschaftlicher Effizienz zu verstehen ist und wie 
sie ermittelt werden kann. Der Ausdruck „Effi
zienz“ gibt zunächst nur die Fähigkeit an, zur Ziel
erreichung beizutragen, wobei völlig offen bleibt, 
welche Ziele mit welchen Mitteln in welcher Inten
sität erreicht werden sollen. Er bleibt auch dann

16) A r t ik e l 89 A b s . 1 Z if fe r  3  d e r  G e m e in d e o rd n u n g  fü r  d e n  F re i
s ta a t B a ye rn  v o m  2 5 .1 .  1952 (B ay B S . I, S . 461), i. d . F. d e r  B ek. 
v o m  5. 12. 1973 (G V B I. S . 599).
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eine Leerformel, wenn man damit ein Ertrag- 
Einsatz-Verhältnis ansprechen möchte. Es lassen 
sich mindestens so viele Effizienzkennziffern bil
den, wie ein Betrieb Ziele zu erreichen hat. Streng
genommen dürfte von der betrieblichen Effizienz 
eigentlich nur dann die Rede sein, wenn es ge
länge, die Menge der Teileffizienzen zu einem Ge
samtausdruck zusammenzufassen. Das setzt je
doch unter anderem voraus, daß alle Größen in 
einer Dimension, im Idealfall der monetären, ge
faßt werden können. In bezug auf die öffentlich
wirtschaftliche Effizienz heißt das, daß die mehr 
oder minder große Fähigkeit eines öffentlichen 
Betriebes zur Aufgabenerfüllung mit dem mehr 
oder minder großen Verhältnis vom Geldwert der 
Aufgabenerfüllungsgrade zu jenem des Mittelein
satzes zu kennzeichnen wäre. Der Ermittlung einer 
solch umfassenden Effizienzgröße stellen sich je
doch erhebliche Schwierigkeiten entgegen, die 
keineswegs nur die monetäre Bewertung betreffen. 
Um systematisch zu ihnen zu gelangen, empfiehlt 
es sich, auf ihre Ursachen, als da sind die ziel
bedingten und gegenstandsbedingten Eigenarten 
öffentlicher Betriebe 17) zurückzugreifen.

Zielbedingte Eigenarten

öffentliche Betriebe sind ebenso wie private 
Unternehmungen Instrumente in der Hand ihrer 
Eigentümer. Im Gegensatz zu diesen dienen sie 
aber nicht der Erwerbserzielung, sondern der 
öffentlichen Ordnungs- und Leistungspolitik. Ihr 
Sinn ist also öffentlich-politisch bestimmt. Für 
öffentliche Betriebe gilt daher nicht das Erwerbs
prinzip, sondern das öffentlich-wirtschaftliche 
Dienstprinzip18): Sie sind in den Dienst öffent
licher Aufgaben gestellt. Was als öffentliche Auf
gabe gilt, bleibt politischen Entscheidungen über
lassen. Hierfür sind Werturteile nötig; diesbezüg
liche Lösungen sind nicht „rein rational“ zu er
langen 19). Das mögliche Aufgabenspektrum ist 
mannigfaltig. So können öffentliche Betriebe etwa 
schütz-, raumordnungs-, energie-, Verkehrs-, ge- 
sundheits-, bildungs-, W ettbewerbs- und sozial
politische Aufgaben haben. Die öffentlichen Auf
gaben sind vielfach äußerst komplex. Die Ziel
vorgabe für die öffentlichen Betriebe ist nicht zu
letzt deswegen oftmals vage und für die dort Ver
antwortlichen deshalb inoperational. Im Gegensatz 
zu erwerbswirtschaftlichen Erfolgen sind daher 
Erfüllungsgrade öffentlicher Aufgaben schwer zu 
belegen. Bedeutsam für die Effizienzermittlung ist

■7) Z u r  U n te rs c h e id u n g  d ie s e r  E ig e n a rte n  s ie h e  K . O e t t l e :  
E in z e ile is tu n g s - und  G e w ä h r le is tu n g s b e tr ie b e , S o n d e rd ru c k  d e r  
K o m m u n a le n  G e m e in s c h a fts s te lle  fü r  V e rw a ltu n g s v e re in fa c h u n g  
(K G S t) , 1974.

18) V g l. K . O e t t l e :  Z u r  E ig e n k a p ita la u s s ta ttu n g  ö ffe n t lic h e r  
B e tr ie b e , in : D e r G e m e in d e h a u s h a lt ,  65. J g . (1964), S . 28.

19) V g l. h ie rz u , w a s  T h e o  T h ie m e y e r  ü b e r  d ie  M ö g lic h k e ite n  d e r
B e s tim m u n g  d e s  G e m e in w o h ls  s c h re ib t: T . T h i e m e y e r :
W ir ts c h a f ts le h re  ö f fe n t lic h e r  B e tr ie b e , R e in b e k  b e i H a m b u rg
1975, S . 54 ff.

auch die Gliedschaft öffentlicher Betriebe: Sie sind 
institutionell und funktionell in das öffentlich-poli
tische Instrumentalsystem eingebunden. Hieraus 
ergeben sich über Zweck-Mittel-Interdependenzen 
zahlreiche Berührungspunkte mit den Effizienzen 
anderer Instrumente20). Die öffentlich-politischen 
Instrumente können sich gegenseitig unterstützen, 
ersetzen oder aufheben.

Gegenstandsbedingte Eigenarten

öffentliche Betriebe leisten ebenso wie private 
Unternehmungen etwas für Dritte. Wie diese er
bringen die meisten öffentlichen Betriebe Einzel
leistungen, d. h. Sach- und Dienstleistungen. Ihre 
wichtigste gegenstandsbedingte Eigenart besteht 
darin, daß sie darüber hinaus auch Gesamtheits
leistungen21) erstellen. Diese werden nicht wie 
die Einzelleistungen an einzelne Empfänger oder 
Empfängergruppen, sondern an die Gesamtheit 
abgegeben. Die mit Gesamtheitsleistungen befaß
ten öffentlichen Betriebe (so etwa große Teile der 
öffentlichen Verwaltung) gewährleisten gesell
schaftlich erwünschte Zustände oder Entwicklun
gen (z. B. jene der inneren und der äußeren 
Sicherheit, der Rechtsstaatlichkeit, des Umwelt
schutzes). Für Gesamtheitsleistungen muß der 
einzelne kein spezielles Entgelt zahlen, und er 
kann von ihnen auch nicht ausgeschlossen werden 
(unteilbare Kollektiv-Güter im Sinne Margit Cas
sels, spezifisch öffentliche Güter im Sinne Richard 
A. Musgraves): Der Marktmechanismus ist daher 
nicht anwendbar. Das Fehlen eines echten markt- 
verkehrlichen Verhältnisses zu den Leistungs
empfängern ist auch bei solchen öffentlichen Ein
zelleistungen zu konstatieren, die nicht nur um 
der Bedarfsdeckung, sondern auch um der Ge
währleistung willen erbracht werden (Mischgüter 
bzw. meritorische Güter). Mit ihnen sind positive 
Extemalitäten verbunden, und öffentliche Betriebe 
haben sich bei deren Dimensionierung vielfach an 
dem erwünschten Ausmaß der letzteren zu orien
tieren, so z. B. im Gesundheits-, Bildungs- und 
Verkehrswesen. Die vorgeführte Eigenart öffent
licher Betriebe läßt eine weitere hervortreten: Bei 
zahlreichen öffentlichen Betrieben, namentlich bei 
solchen, die ihre Leistungen unentgeltlich abge
ben, fehlt der unmittelbare Zusammenhang zwi
schen der Leistungsabgabe und den Ertragsein
nahmen. Dort, wo er gegeben ist, wird er zumeist 
von außermarktlichen Interdependenzen überdeckt.

Aus den ziel- und gegenstandsbedingten Eigen
arten öffentlicher Betriebe ergeben sich für die 
fragliche Effizienzermittlung und damit für das

20) Zu  s o lc h e n  Z w e c k -M it te l- In te r d e p e n d e n z e n  und  ih re n  F o lg e n  
v g l. e tw a  H . R e i n e r m a n n :  W ir ts c h a ftlic h k e its a n a ly s e n ,  
H a n d b u c h  d e r  V e rw a ltu n g , H . 4 .6 , K ö ln  usw . 1974, S . 50 ff.
21) Z u r  U n te rs c h e id u n g  v o n  E in z e lle is tu n g e n  u nd  G e s a m th e its 
le is tu n g e n  (G e w ä h r le is tu n g e n ) s ie h e  K. O e t t l e :  E in z e lle i-  
s tu n g s - u n d  G e w ä h r le is tu n g s b e t r ie b e , a . a . O . ,  S . 3  ff .
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Privatisierungskalkül folgende Konsequenzen und 
Komplikationen.

Konsequenzen für die Effizienzermittiung

Erstens ist festzustellen, daß die Effizienz eines 
öffentlichen Betriebes eigentlich nicht isoliert, son
dern mittels einer das gesamte System der öffent
lichen Wirtschaft erfassenden Totalbetrachtung er
mittelt und beurteilt werden müßte. Nur mit dieser 
wären die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß 
die erwähnten Zweck-Mittel-Interdependenzen voll
ständig berücksichtigt werden könnten. Erst dann 
wäre auch die Frage theoretisch einwandfrei zu 
beantworten, ob die öffentlichen Mittel rational, 
d. h. unter Beachtung des ökonomischen Prinzips, 
auf die öffentlichen Zwecke verteilt wurden. Bei ihr 
muß nämlich auf den Nutzen alternativer öffent
lich-wirtschaftlicher Handlungen, also auf Oppor
tunitätskosten Bezug genommen werden22). Das 
dafür erforderliche Totalmodell der öffentlichen 
Wirtschaft muß jedoch aus vielerlei Gründen23), 
von denen hier nur einer genannt werden soll, 
Utopie bleiben: Es ist unrealistisch, davon auszu
gehen, daß sich alle Wirkungszusammenhänge 
kausal erklären und messen ließen. Man ist im 
sozialwirtschaftlichen Bereich vielmehr auf plau
sible Hypothesen, auf „begründete Vermutun
gen“ 24) über die Zweck-Mittel-Beziehungen ver
wiesen25)! Vollkommene und unangreifbare Lö
sungen gibt es hier nicht, eher bescheideneren 
Ansprüchen gerecht werdende Ersatz- bzw. Nähe
rungslösungen.

Die Effizienzermittlung hat sich zweitens nicht 
lediglich auf die Feststellung der „Rationalität des 
innerbetrieblichen Leistungsvollzugs“ 26) zu be
schränken, also etwa darauf, welche Leistungs
mengen zu welchen Kosten erstellt wurden (soge
nannte Kostenwirtschaftlichkeit). Die öffentlich
wirtschaftliche Effizienz erstreckt sich vielmehr auf 
die vom öffentlichen Betrieb zu bewirkenden so
zialökonomischen (gemeinwirtschaftlichen) Erfolge, 
d. h. also, auf die Erfüllungsgrade der ihnen aufer
legten öffentlichen Aufgaben einerseits und auf 
den dafür aufgewandten Mitteleinsatz anderer
seits. Nicht der politisch-instrumentale Einsatz (die 
öffentlich-betrieblichen „Sekundärleistungen“ ) 27)

22) V g l. z . B .  L. M ü l h a u p t :  D e r  G ru n d s a tz  d e r  W irts c h a ft
l ic h k e it  in  d e r  G e m e in d e w ir ts c h a f t  und  d ie  P ro b le m a tik  ih re r  
M e s s u n g , in : F in a n z a rc h iv  N .F . ,  8. B d . (1941), S . 99 ff .;  H . R e i 
n e  r m a  n n : W ir ts c h a f tl ic h k e its a n a ly s e n , a . a . O ., S . 5 f.
23) Z u  e in ig e n  vo n  ih n e n  v g l. e b e n d a , S . 9  ff.
24) G . W  e  i s s e  r : D ie  U n te rn e h m e n s m o rp h o lo g ie  -  n u r R a n d 
g e b ie t?  B e m e rk u n g e n  zu  ih re r  E rk e n n tn is k r it ik  u nd  M e th o d o lo 
g ie , in : A rc h iv  fü r  ö ffe n t lic h e  u nd  f r e ig e m e in n ü tz ig e  U n te rn e h 
m e n , 8 . B d . (1966/67), S . 24.
25) Z u r  K r it ik  an  d e r  In te rp re ta t io n  v on  In p u t-O u tp u t-R e la t io n e n  
a ls  K a u s a lv e rh ä ltn is s e  v g l. auch  T . T h i e m e y e r :  V o n  „ M e s 
s e n “ k e in e  R e d e , in : W irts c h a fts w o c h e  N r. 23 vom  1. 6. 1973, S . 38.
26) T . T h i e m e y e r :  W ir ts c h a f ts le h re  ö ffe n t lic h e r  B e tr ie b e ,  
a  a . O ., S . 259.
27) S . E i c h h o r n :  M ö g lic h k e ite n  u nd  G re n z e n  w irts c h a ftlic h e n
V e rh a lte n s , B e ric h te  d e s  D e u ts ch en  K ra n k e n h a u s in s titu ts  e . V .,
N r . 68, 1975, S . 4.

ist die hierfür relevante Zählergröße, sondern 
dessen Ergebnis (die öffentlich-betrieblichen „Pri
märleistungen“ ) 2S). Das Ergebnis besteht in den 
vom Betrieb gestifteten sozialen Nutzen, denen 
die etwa verursachten sozialen Kosten gegenüber
zustellen sind. Öffentlichen Betrieben ist mit den 
öffentlichen Aufgaben aufgegeben, soziale Nutzen 
zu stiften bzw. soziale Kosten möglichst zu ver
meiden oder doch gering zu halten. Sie haben also 
Sozialnutzenstiftungsziele und Sozialkostenvermei
dungsziele zu erreichen 29). Darauf bezogene Er
folge sind aber mittels einzelwirtschaftlicher Lei
stungsmerkmale (z. B. der Zahl der geleisteten 
Pflegetage, Personenkilometer, Unterrichtsstunden, 
Gigawattstunden) nicht hinreichend erfaßt.

Für die Effizienzermittlung sind drittens konkret 
formulierte öffentliche Aufgaben nötig. Der geeig
netste Weg, die zumeist komplexen und mehr
dimensionalen öffentlichen Aufgaben „meßbar“ 
zu machen, ist nach dem gegenwärtigen Stand 
der Forschung wohl die Verwendung von Sozial
indikatoren. Diese kennzeichnen als Ersatzmerk
male jene nicht direktem Messen zugänglichen 
gesellschaftlichen Zustände und Entwicklungen, 
die mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben ange
strebt werden. Sozialindikatoren für die Effizienz
ermittlung nutzbar zu machen, hat zum einen den 
gewichtigen Vorteil, daß größere Klarheit über die 
von öffentlichen Betrieben zu erreichenden und tat
sächlich erreichten Zweckerfolge herrscht. Freilich 
ist zu bedenken, daß diese von anderen als den be
trachteten öffentlich-betrieblichen Mitteleinsätzen 
mitbewirkt sein können (Erfolgsspaltungsproblem). 
Zum anderen muß aber mit der Verwendung von 
Sozialindikatoren auf den Anspruch verzichtet 
werden, die öffentlich-wirtschaftliche Effizienz in 
einer Größe rechnerisch auszudrücken. Es müssen 
vielmehr viele Erfolgsindikatoren gesammelt wer
den, die wegen ihrer Unvergleichbarkeit nur ge
danklich zu einem Gesamturteil zusammengefaßt 
werden können. Zudem bestehen vielfach unüber
windbare Schwierigkeiten, den Indikatoren verur
sachungsgerecht die jeweils zugehörigen Mittel
einsätze zuzuordnen. Die Bildung sozialökonomi
scher Teileffizienzen ist deshalb oft ausgeschlos
sen. Die öffentlich-wirtschaftliche Effizienz kann 
dann nur für den gesamten Betrieb, und zwar 
durch die Gegenüberstellung der mittels Sozial
indikatoren gekennzeichneten Zweckerfolge und 
der insgesamt eingesetzten Mittel ermittelt werden.

Viertens ist augenscheinlich, daß man sich bei der 
öffentlich-wirtschaftlichen Effizienzermittlung in nur 
sehr begrenztem Maße der monetären Bewertung 
bedienen kann; denn die öffentlichen Leistungen

28) E b e n d a .
29) V g l. P. J ä g e r :  R e c h e n s c h a fts le g u n g  ü b e r  d ie  E rfü llu n g  
g e m e in w ir ts c h a ft l ic h e r  A u fg a b e n  — d ie  s o z ia le  E rfo lg s w ü rd ig u n g  
ö ffe n t lic h e r  B e tr ie b e , in : A rc h iv  fü r  ö ffe n t lic h e  u nd  f re ig e m e in 
n ü tz ig e  U n te rn e h m e n , 10. B d . (1972/75), S . 366 ff.
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sind ja zu einem wesentlichen Teil Gesamtheits
leistungen, für die es keine Marktpreise gibt. In 
vielen Fällen hat man sich bei der Erfolgsdarstel
lung mit naturalen (technischen, physischen) oder 
gar nur verbalen Angaben zu begnügen. Keines
falls reicht es jedoch aus, für die Kennzeichnung 
öffentlich-wirtschaftlicher Erfolge die vom Betrieb 
etwa erzielten Leistungserlöse heranzuziehen. Sie 
erfassen nicht annähernd die Aufgabenerfüllungs
grade, derentwegen ein öffentlicher Betrieb tätig 
ist. Weniger schwierig, dennoch aber nicht unpro
blematisch ist die monetäre Bewertung auf der 
Einsatzseite. Hier handelt es sich zwar fast immer 
um marktlich beschaffte Ressourcen. Wird aber 
bedacht, daß manche Einsatzfaktoren keine Markt
preise haben, die dem öffentlichen Interesse am 
Schutz vor ihrer rücksichtslosen Ausbeutung ent
sprechen, so wird offenbar, daß hier ebenfalls 
Bewertungsprobleme vorhanden sind. Sie zeigen 
sich auch, wenn man in den Einsatz den Ver
trauenskredit einbezieht, den ein öffentlicher Be
trieb zur Ausschöpfung seines Gestaltungsspiel
raumes bei seinen Partnern hat und den er aus
nützen oder verspielen kann 30).

Fünftens ist zu beachten, daß die offen tlich-wirt- 
schaftliche Effizienz rational nicht unabhängig da
von beurteilt werden kann, ob dem öffentlichen 
Auftraggeber beim jeweiligen Betrieb die Durch
griffsmöglichkeiten gewährleistet sind, die er ge
mäß dem Instrumentalprinzip zur Sicherung der 
sinnadäquaten Erfüllung öffentlicher Aufgaben für 
nötig erachtet. Das öffentlich-politische Bedürfnis 
nach solchen Durchgriffsmöglichkelten besteht 
offenbar insbesondere in bezug auf die Gestaltung 
der betrieblichen Angebotseigenschaften (Lei
stungsarten, -quantitäten und -qualitäten, Versor
gungsgebiet und -Zeiten, Leistungsentgelte). Zu 
seiner Befriedigung bedarf es ausreichender Kon- 
troll- und Sanktionsrechte sowie der Möglichkei
ten, sie wirkungsvoll wahrzunehmen. Bei Privati
sierungsmaßnahmen sind Gefährdungen der Durch- 
griffsmögllchkeiten wahrscheinlich31) und daher 
ins Kalkül zu ziehen.

Schlußfolgerungen

Aus den bisherigen Betrachtungen wird deutlich, 
mit welchen Schwierigkeiten man bei Privatisie
rungsentscheidungen konfrontiert wird, wenn diese 
rational fundiert sein sollen. Es geht bei den da
für anzustellenden Zweckmäßigkeitsüberlegungen 
nicht einfach um einen Effizienzvergleich, der sich 
lediglich auf das jeweilige Verhältnis einzelwirt
schaftlicher (Sekundär-)Lelstungen zu ihren Kosten

30) V g l. d a z u  H .-U . D e  r I i e  n : T h e o re t is c h e  und  m ethodische  
P ro b le m e  d e r  B e u r te ilu n g  o rg a n is a to r is c h e r  E ffiz ie n z  d e r  öffent
lich e n  V e rw a ltu n g , in : D ie  V e rw a ltu n g , 7 . B d . (1974), S . 18.

31) V g l. z . B . a uch  D e u ts c h e r S tä d te ta g : P r iv a tis ie ru n g  ö ffen tlic h e r  
A u fg a b e n , a . a . O .,  S . 26.

oder gar ausschließlich auf letztere stützt. Damit 
die Chancen und Risiken einer Privatisierung für 
den öffentlichen Auftraggeber und somit letztlich 
für die Adressaten seiner Politik abgeschätzt wer
den können, bedarf es vielmehr der Bezugnahme 
auf die Effizienz desjenigen Instruments, auf des
sen Einsatz gegebenenfalls verzichtet wird, näm
lich des zu privatisierenden öffentlichen Betriebes. 
Der Rekurs auf die öffentlich-wirtschaftliche Effi
zienz zwingt zur Besinnung auf die mit der Auf
gabenerfüllung verfolgten politischen Absichten 
und bringt damit mehr Klarheit in die Privatisie
rungsdiskussion. Er zeigt des weiteren auf, welche 
betrieblichen Bedingungen gegeben sein müssen, 
wenn die Aufgabenerledigung auf Dauer, und dem 
Willen des Auftraggebers entsprechend, gesichert 
sein soll. Mit ihm wird bewußt gemacht, daß sich 
die öffentliche Hand mit der Privatisierung eines 
Instrumentes begibt, das die Wirksamkeit anderer 
öffentlich-politischer Instrumente (z. B. siedlungs
politisch motivierter direkter Subventionen, ande
rer öffentlicher Betriebe) vielleicht besonders stark 
beeinflußt. Wird erwogen, nur Teile der Erledigung 
öffentlicher Aufgaben zu privatisieren (Teilprivati
sierung), hält der Maßstab der öffentlich-wirtschaft
lichen Effizienz dazu an, nachzuprüfen, ob nicht 
dadurch Effizienzeinbußen bei der Erfüllung der 
beim öffentlichen Betrieb verbleibenden öffent
lichen Aufgaben zu verzeichnen sind. So ist es 
durchaus denkbar, daß die mit einem öffentlich
betrieblichen Gesamtangebot (z. B. im öffentlichen 
Personen-Nahverkehr) verfolgte Bedarfslenkungs
absicht (z. B. die Reduzierung der Automobil
benutzung im Stadtkern) dadurch konterkariert 
wird, daß Angebotsteile (z. B. Zubringerverkehre 
für die S-Bahn) ausgegliedert und privatwirtschaft
lichen Ausgestaltungsinteressen überlassen wer
den.

Vor der sachgerechten Lösung der Privatisierungs
frage steht also die Lösung des Problems, die 
öffentlich-wirtschaftliche Effizienz der Aufgaben
erledigung zu ermitteln. Die obigen Ausführungen 
bieten dafür nur grobe, für den einzelnen Fall 
konkretisierungsbedürftige Anhaltspunkte. Aus den 
angesprochenen Komplikationen der Effizienz
ermittlung und angedeuteten Ersatz- bzw. Nähe
rungslösungen folgt, daß die auf die öffentlich
wirtschaftliche Effizienz abgestellten Privatisie
rungskalküle keine exakten Rechnungen sein kön
nen. Sie genügen weniger dem Kriterium der rech
nerischen Genauigkeit als vielmehr jenem der Voll
ständigkeit der Betrachtung. Das Bedürfnis nach 
Vollständigkeit der Untersuchung hat für die mit 
ihr zu untermauernden politischen Entscheidungen 
einen hohen Rang. Unvollständige Privatisierungs
kalküle können Fehlentscheidungen mit möglicher
weise irreparablen gesellschaftlichen Folgewirkun
gen provozieren.
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